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Thema: Schwimmunterricht 2017/2018 an Förderschulen 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die 
Kleine Anfrage wie folgt: 

Frage 1: ln wie vielen Förderschulen wurde der Schwimmunterricht im 
Schuljahr 2017/2018 nicht in einem Schulschwimmzentrum erteilt? 

Grundsätzlich wird der Schwimmunterricht in allen Förderschulen des Frei­
staates Sachsen entsprechend des Lehrplanes Sport der jeweiligen Förder­
schulart erteilt. 

Entsprechend der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeri­
ums für Kultus zum Schulsport (VwV Schulsport) findet der obligatorische 
Schwimmunterricht der Grundschulen in der Regel in Schulschwimmzentren 
(SSZ) statt. Für Förderschulen besteht diese Regelung nicht. Die Förder­
schulen des Freistaates Sachsen können Schwimmunterricht in den Schul­
schwimmzentren, in schuleigenen Lehrschwimmbecken oder Schwimmbe­
cken anderer Träger (z. B. Hotels) erteilen . 

Von einer Abfrage bei den sächsischen Städten und Gemeinden sowie den 
Landkreisen wurde abgesehen, da das Frage- und Auskunftsrecht der Ab­
geordneten gegenüber der sächsischen Staatsregierung nach Art. 51 der 
Sächsischen Verfassung nur soweit reicht, als die Sächsische Staatsregie­
rung dem Landtag und den Abgeordneten nur für ihre Amtsführung verant­
wortlich ist. Sie ist daher nur in solchen Angelegenheiten zur Auskunft ver­
pflichtet, die in ihre Zuständigkeit fallen und muss nicht auf Fragen eingehen, 
die außerhalb ihres Verantwortungsbereichs liegen. 

Letzteres ist der Fall, denn der Schulträger ist gern. § 23 Abs. 2 Sächs­
SchuiG u. a. angehalten, Schulgebäude zu errichten und die sonstigen er­
forderlichen Einrichtungen zur Verfügung zu stellen. Wie er den Förderschu­
len Schwimmhallen zur Verfügung stellt, sich ggf. im notwendigen Umfang 
einmietet, ist dem Schulträger im Rahmen der kommunalen Selbstverwal-
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tung überlassen. Selbstverwaltungsaufgaben unterliegen nur der Rechtsaufsicht, nicht 
aber der Fachaufsicht Im Zuständigkeitsbereich der Rechtsaufsicht können die Staats­
regierung bzw. die hierfür zuständigen Rechtsaufsichtsbehörden vom Informationsrecht 
nach § 113 SächsGemO nur Gebrauch machen, wenn im Einzelfall Anhaltspunkte für 
eine bevorstehende oder bereits erfolgte Rechtsverletzung vorliegen . Dies ist im vorlie­
genden Fall nicht gegeben, denn die Fragestellung bezieht sich nicht auf Sachverhalte, 
die rechtsaufsichtliches Tätigwerden indizieren, sondern darauf, Auskunft über abge­
haltene Sportstunden, hier insbesondere Schwimmstunden, auf schulfremden Sport­
stätten (Schwimmhallen) zu erhalten. 

Frage 2: Wie hoch war der Anteil an "Nichtschwimmern" nach Erteilung des 
Schwimmunterrichts in der Primarstufe im Schuljahr 2016/2017? 

Die statistische Erfassung des Anteils der Schwimmer und Nichtschwimmer erfolgt in 
den Schwimmhallen händig und ist nicht Bestandteil einer offiziellen Statistik. Schüle­
rinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung werden in der 
Statistik nicht berücksichtigt. Hier wird der Schwimmunterricht über mehrere Schuljahre 
erteilt und ist in der Regel erst in der Werkstufe beendet. 

2016/2017 
La SuB Bautzen Chemnitz Dresden Leipzig Zwickau 

Schülerzahl 285 415 589 358 538 

Nichtschwimmer 35 89 84 87 156 

2017/2018 
La SuB Bautzen Chemnitz Dresden Leipzig Zwickau 

Schülerzahl 330 415 593 341 184 

Nichtschwimmer 54 119 166 104 40 

Mit freundlichen Grüßen 

i~ 
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